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Häufige Fragen (FAQ) zur Standortwahl von Luft-Wärmepumpen

Warum spielt der Standort einer Luft-Wärmepumpe eine so große Rolle?
Luft-Wärmepumpen werden meist außen aufgestellt und erzeugen im Betrieb Geräusche. Ein ungünstiger Standort kann dazu führen, dass sich Nachbar*innen – besonders nachts – gestört fühlen.
Mit einer lärmbewussten Planung lassen sich Beschwerden, Konflikte und spätere Nachbesserungen in der Regel vermeiden.

Wie laut darf eine Luft-Wärmepumpe sein?
Der Betrieb unterliegt den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. Maßgeblich ist der Geräuschpegel 0,5m vor dem geöffneten Fenster schutzbedürftiger Räume (z. B. Schlafzimmer).
Nachts (22–6 Uhr) gelten:
· Dorf-, Kern-, Mischgebiet, Urbanes Gebiet: 45 dB(A)
· Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A)
· Reines Wohngebiet: 35 dB(A)
Die bauliche Nutzung kann beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt angefragt werden oder geht aus einem qualifizierten Bebauungsplan hervor.

Wichtig:
Diese Werte gelten für alle technischen Anlagen zusammen, nicht nur für eine einzelne Wärmepumpe. Deshalb sollte eine neue Anlage so geplant werden, dass sie die Richtwerte deutlich unterschreitet.

Warum sollte man die Richtwerte unterschreiten und nicht nur einhalten?
Die Richtwerte markieren die Schwelle, ab der eine durchschnittliche Person eine Belästigung empfindet. Das heißt aber auch, dass etwa die Hälfte der Menschen noch empfindlicher reagieren – insbesondere nachts.

Empfehlung:
Die Wärmepumpe sollte so geplant werden, dass die Richtwerte mindestens 6 dB(A) unterschritten werden. So gilt die Anlage als „immissionsschutzrechtlich irrelevant“ und das Risiko von Beschwerden sinkt deutlich.

Wo sollte eine Luft-Wärmepumpe möglichst nicht stehen?
Ungünstig sind Standorte:
· direkt an Gebäudewänden (Körperschall),
· in Ecken oder unter Vordächern (Schallreflexion),
· direkt vor Fenstern von Schlaf- oder Wohnzimmern (eigene oder fremde),
· mit freier Schallausbreitung auf nahe Nachbarhäuser.
Je mehr Abstand und Abschirmung vorhanden ist, desto leiser wirkt die Anlage am Immissionsort.

Worauf sollte ich bei der Geräteauswahl achten?
Neben der Effizienz ist der Schallleistungspegel entscheidend.
· Wählen Sie ein möglichst leises Gerät.
· Ab 2026 gelten für KfW-Förderungen strengere Schallanforderungen: Die Schallleistungspegel der EU-Durchführungsverordnung 813/2013 müssen dafür um mindestens 10 dB(A) unterschritten werden. Dies bildet jedoch lediglich den Stand der Technik ab – je nach räumlicher Situation kann es sinnvoll sein, auch diese Werte weiter zu unterschreiten.
· Ein Nacht- oder „Flüstermodus“ kann die Geräusche zwischen 22 und 6 Uhr zusätzlich reduzieren.

Gibt es Alternativen zur Luft-Wärmepumpe?
Ja. Erdwärme (Geothermie) arbeitet nahezu geräuschlos, ist jedoch nicht überall umsetzbar und oft mit höheren Anfangskosten verbunden.
Bei dichter Bebauung kann sie trotzdem eine sinnvolle Alternative sein.

Kann ich vorab prüfen, ob meine Planung leise genug ist?
Ja. In den meisten Fällen reicht eine überschlägige schalltechnische Prüfung aus:
· Online-Schallrechner (z. B. vom Bundesverband Wärmepumpe),
· herstellerspezifische Planungstools,
· Einschätzung durch einen Fachbetrieb.
Teure Schallgutachten sind meist nicht erforderlich, wenn frühzeitig geplant wird.

Helfen Schallschutzhauben oder Abschirmungen?
Ja, sie können wirksam sein – wenn sie richtig eingesetzt werden.  
Mögliche Maßnahmen sind:
· Schallschutzhauben (mit Fachunternehmen abstimmen),
· bauliche Abschirmungen (z.B. Mauern),
· schallabsorbierender Untergrund (z.B. Sand, Rasen, Mulch),
· ergänzende Bepflanzung.
Wichtig: Nachträgliche Maßnahmen sind meist teurer und weniger effektiv als eine gute Standortwahl von Beginn an.

Sollte ich meine Nachbarn vorab informieren?
Das ist dringend zu empfehlen.
Eine frühzeitige, transparente Information über Standort und Schutzmaßnahmen:
· schafft Vertrauen,
· vermeidet Missverständnisse,
· reduziert das Risiko späterer Beschwerden erheblich.

Brauche ich einen rechtlichen Nachweis zur Lautstärke?
Ja. In NRW ist Folgendes verpflichtend:
[bookmark: _Hlk221194583]Vor Inbetriebnahme müssen Sie sich vom Fachbetrieb oder einer sachverständigen Person bescheinigen lassen, dass die Wärmepumpe den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht – dazu gehören auch TA Lärm und Immissionsschutzrecht.
· Der Nachweis muss bei Inbetriebnahme vorliegen.
· Er ist aufzubewahren.
· [image: Kommentar (wichtig) mit einfarbiger Füllung]Im Beschwerdefall muss er der Behörde vorgelegt werden.
        Kann der Nachweis nicht vorgelegt werden, können ordnungsrechtliche Konsequenzen        
        drohen

Warum sind Wartung und fachgerechter Betrieb wichtig?
Eine korrekt eingestellte und gewartete Anlage:
· ist leiser,
· arbeitet effizienter,
· verbraucht weniger Energie,
· hält länger.
Viele Störungen und Lärmprobleme entstehen durch Fehlfunktionen, die mit regelmäßiger Wartung früh erkannt werden.

Kurz gesagt: Was ist der wichtigste Tipp?
Eine leise Wärmepumpe entsteht durch gute Planung – nicht durch Glück.
Wer Standort, Gerät und Betrieb von Anfang an richtig wählt, vermeidet Ärger, Kosten und Konflikte.
2
[bookmark: Dienststelle]Stadt Dortmund | Umweltamt
[bookmark: Gebäudeadresse]Freistuhl 7 | 44122 Dortmund

2
[bookmark: Dienststelle2][image: ]Stadt Dortmund | Umweltamt
[bookmark: Gebäudeadresse2]Freistuhl 7 | 44122 Dortmund
image1.png




image2.svg
  


image4.png
Stadt
Dortmund

N DO





image3.png




